
Das Gremium fasst mit 23 Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen folgenden 
Beschluss: 
 
1. Gem. § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird für den 

im Kartenausschnitt dargestellten Bereich der Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Schorndorfer Straße – östlicher Teil - 1. Änderung“ gefasst. 
Der Beschluss des Gemeinderats vom 11.12.2014 wird aufgehoben. 
 

2. Der Bebauungsplan „Schorndorfer Straße – östlicher Teil - 1. Änderung“ wird 
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch durchgeführt. 
 

3. Dem Entwurf des Bebauungsplanes  „Schorndorfer Straße – östlicher Teil - 1. 
Änderung“ Gemarkung Endersbach und seiner Begründung jeweils mit Datum 
vom 23.06.2016 wird zugestimmt und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen. 

 
4. Dem Satzungsentwurf der örtlichen Bauvorschriften, welche zusammen mit 

dem Bebauungsplan aufgestellt wurden, mit Datum vom 23.06.2016 wird 
zugestimmt und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 
 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB  und der Behörden und Träger  öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. 

 

  
Stadtrat Felger nimmt an der Beratung wieder teil. 
     
 


